
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 19.04.2021
	Beschlussvorlage: Die Unternehmensgruppe Aldi Nord nimmt die Ausweisung des Wohngebietes „Familienwohnpark im Sonnenwinkel“ zum Anlass, den bisherigen Standort an der Erdmannshainer Straße / Einmündung S43 aufzugeben und sich im Bereich des neuen Wohnstandortes in veränderter Größe neu aufzustellen. Durch den "Umzug"  wird Verkaufsfläche auf dem alten Standort im Gewerbegebiet frei und steht für neue Nachnutzer zur Verfügung. Vorrangig besteht die Absicht, die Bebauung zu erhalten und hierfür eine Nachnutzung innerhalb des Zulässigkeitskataloges des § 8 BauNVO zu finden. Das zu Bebauung passende Spektrum reicht vom:produzierenden Kleingewerbe, Lager- oder Büronutzung bis hin zu Anlagen für sportliche Zwecke, vom gewerblich geführten Sportstudio bis zur Nutzung durch einen gemeinnützigen Sportverein. Möglich ist aber auch ein Tanzsaal oder eine Vergnügungsstätte. Eine Änderung der festgeschriebenen Nutzungsarten im alten Gewerbegebiet ermöglicht nach Ansicht des Bauamtes eine größere Vielfalt an Dienstleistern und Service und führt zu keine relevanten Beeinrächtigungen der Belange der Gemeinde Großpösna, da dies vorrangig der Versorgung des neuen Wohngebietes Naunhofs dient.  
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.04.2021
	Beschlussnummer: TA 2021-29
	Beschlusstext: der 1. Änderung des Bebauungsplans  „Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“ der Stadt Naunhof , zuzustimmen. 
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans  „Gewerbegebiet Erdmannshainer Straße / Teilgebiet II“ der Stadt Naunhof 
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


